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Satzung
der Ortsgemeinde St. Katharinen

über die Erhebung der Hundesteuer
vom 13. Dezember 2002

Der Gemeinderat St. Katharinen hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), des § 1 Abs. 
1 des Landesgesetzes über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Vergnügungssteuer 
und Hundesteuer und der §§ 2 und 5 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), in den 
jeweils gültigen Fassungen, in der Sitzung am 11. Dezember
 2002 die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner, Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund in 
seinen Haushalt aufgenommen hat.

(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe 
oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der 
Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt in den Fällen des Satzes 1 
erst ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder Haltung auf Probe oder zum Anlernen den 
Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.
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